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können, gerade auch in topografisch schwierigen Ge-
bieten. Das betrifft beispielsweise Pendler auf dem Weg 
zu einem Bahnhof in einer Distanz, die mit dem her-
kömmlichen Fahrrad nur für sportliche Menschen in Fra-
ge kommt.  

Von den ca. 60.000 km Bundes-, Landes- und Kreisstra-
ßen mit Radverkehrsanlagen liegt der größte Teil außer-
orts. Der Stand der Ausstattung mit Radverkehrsanla-
gen außerorts differiert in Deutschland von Region zu 
Region stark. Einige Bundesländer, v.a. im Norden, ha-
ben über Jahrzehnte konsequent ihren Radwege-Aus-
stattungsgrad an Bundes- und Landesstraßen erhöht, so-
dass heute in vielen Gebieten ein fast komplettes Rad-
verkehrsnetz an Hauptstraßen genutzt werden kann. 
Großer Nachholbedarf besteht in Ostdeutschland und in 
den durch Mittelgebirge geprägten Bundesländern. 

Radverkehrsanlagen außerorts

Problemlage

Die hohen Fahrgeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs au-
ßerorts – erlaubt sind auf vielen Strecken 100 km/h – 
stellen eine Gefährdung des Radverkehrs dar, wenn es 
keine Radwege gibt. Schon der Luftsog eines schnell 
überholenden Lkws kann Radfahrer in Schwierigkei-
ten bringen. Auch bezigen auf die Pkw-Nutzer weisen 
schnelle Außerortsstraßen im Vergleich zu Innerortsstra-
ßen und Autobahnen besonders viele Verkehrstote und 
Schwerverletzte auf. Dem soll u.a. mit mehr Leitplan-
ken begegnet werden, die wiederum die Bewegungsräu-
me für den Radverkehr einengen. Die meisten Unfälle, 
an denen Radfahrende beteiligt sind, ereigneten sich im 
Jahr 2011 in Deutschland zwar innerorts (91 %, laut  
Statistischem Bundesamt), an Außerortsstraßen sind sie 
jedoch besonders folgenschwer. Hier ereigneten sich  
40 % der Unfälle mit tödlichen Folgen.

Sicheres Rad fahren muss insgesondere dort gewähr-
leistet sein, wo Außerortsstraßen eine direkte Verbin-
dung zwischen Orten darstellen (nicht dagegen im Zuge 
von Ortsumfahrungen, wenn Radverkehr die Ortsdurch-
fahrt nutzen kann). Parallele Wald- und Landwirtschafts-
wege sind für den Freizeitverkehr zwar meist attraktiver 
als die direkte Strecke an der Hauptverkehrsstraße, gel-
ten jedoch oft wegen Belag und fehlender Sozialkontrol-
le als nicht alltagstauglich für den umwegempfindlichen 
Arbeits- und Ausbildungsverkehr per Rad. Aktuell steigt 
der Bedarf an Lösungen für den Radverkehr durch Pede-
lecs, mit denen größere Distanzen überwunden werden 

Titelbild: Außerortsradweg bei Arnheim, Niederlande 
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Lokal wichtig sind auch einzelne Radwege an Auto-
bahnbrücken über Flüsse sowie die v.a. touristische 
Nutzbarkeit von Uferwegen an Wasserstraßen des Bun-
des. Alltagstaugliche Fahrradrouten können auch im Ab-
stand parallel zu Hauptverkehrsstraßen verlaufen und so 
die gleichen Orte verbinden. Fahrradwegweisung macht 
auf diese Parallelrouten aufmerksam. 

Bei der aktuellen Finanzausstattung dürfte es noch Jahr-
zehnte dauern, bis auch in Regionen mit Nachholbedarf 
ein Netz von Radverkehrsanlagen an Außerortsstraßen 
gebaut wird. Daher gibt es in Deutschland die Diskus-
sion, ob nicht auch kostengünstigere Markierungslösun-
gen auf der Fahrbahn – wie in einigen Nachbarländern 
Deutschlands üblich – akzeptabel sind. 

Der neue Nationale Radverkehrsplan (NRVP) 2020 legt 
einen besonderen Wert auf die Radverkehrsförderung in 
ländlichen Regionen. Der Bund kündigt im NRVP ein 
Modellprojekt an, bei dem der Einsatz von Schutzstrei-
fen als alternative Lösung untersucht werden sollen, um 
die Möglichkeiten zur Schaffung sicherer Radverkehrs-
führung auf schwach belasteten Landes-, Kreis- oder Ge-
meindestraßen außerorts ohne Radwege besser beurtei-
len zu können. Diese wurde in einem Verkehrsversuch 
in der Kölner Region bereits an einigen Straßen erprobt. 
Zudem nutzt der Radverkehr sicher auch die nicht pri-
mär für ihn eingerichteten Seitenstreifen. Für Straßen 
ohne Radverkehrsanlagen – gerade bei hohem Radver-
kehrsaufkommen – wird im NRVP empfohlen, eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung entsprechend den Voraus-
setzungen der StVO zu prüfen. Dies soll die Sicherheit 
der Radfahrenden und auch der anderer Verkehrsteil-
nehm erhöhen.

Das technische Regelwerk in Deutschland

Die planerischen Grundlagen in Deutschland werden 
für den Außerorts-Radverkehr durch die Richtlinien für 
die Anlage von Landstraßen (RAL) der FGSV geprägt und 
werden in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
der FGSV näher spezifiziert. Sie wurden vor allem für 
den Neubau von Außerortsstraßen verfasst und geben 
im Hinblick auf die zugrunde gelegten hohen Kfz-Ge-
schwindigkeiten in der Regel den Bau separater Wege 
für den Fuß- und Radverkehr vor. Nur in der untersten 
Entwurfsklasse IV der RAL wird nicht von der Führung 
auf der Fahrbahn ausgegangen; fahrbahnbegleitende 
Radwege sind sinnvoll, soweit eine besondere Netzbe-
deutung nachgewiesen wird. In dieser untersten Ent-
wurfsklasse für geringe Kfz-Mengen sind generell keine 
Radverkehrsanlagen, hingegen aber eine Geschwindig-
keit von 70 km/h vorgesehen. Kritisch sind grundsätzlich 
Fahrbahnbreiten zwischen 6 und 7 Metern, die bei Ge-
genverkehr zum Überholen des Radverkehrs ohne aus-
reichenden Sicherheitsabstand verleiten. Dies ist für den 
Radverkehr unsicherer ist als 7,50 Meter (sicheres Über-
holen) oder 5,50 Meter (kein Überholen möglich). 

Der Bedarf an einer Radverkehrsanlage – und die Pri-
orisierung bei verschiedenen Strecken bei begrenztem 
Umbaubudget – ist nicht leicht zu bestimmen. Kann 
man die Zahl der Kfz und der betroffenen Radfahrer als 
Anhaltswert zugrunde legen? Oder hat gerade ein sel-
ten auftretender Radverkehr unabhängig von der Zahl 
der Kfz und Radfahrer ein besonderes Schutzbedürfnis? 
Gründe für Abweichungen von den Vorgaben können 
wichtige Schülerverkehrsrouten, starker Freizeitverkehr, 
ungünstige Randbedingungen wie Kurvigkeit und Stei-
gungen sein. Das Bundesland Brandenburg hat einen 
beispielhaften systematischen Ansatz entwickelt, die Pri-
oritäten für die Radwege an Landesstraßen aus den sied-
lungsstrukturellen Bedingungen abzuleiten. 

Seitliche Radwege werden meist einseitig für beide 
Fahrtrichtungen in einer Breite von 2,50 Metern ange-
legt – möglichst auf der Seite mit dem geringsten Que-
rungsbedarf für Fußgänger und Radfahrer entsprechend 
der anliegenden Bebauung. Separate Radwegen soll-
ten mindestens 1,75 Meter Abstand vom Fahrbahnrand 
haben, gut einsehbar sein wegen der Blendwirkung bei 
Nacht sowie wegen des Spritzwassers nicht unterhalb 
der Fahrbahn liegen. Um dem Radverkehr auch abseits 
der Fahrbahn zügiges Vorankommen zu ermöglichen 
soll die Trassierung für 30 km/h vorgesehen werden. 

Quellen:
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Verkehrsberuhigte Kreuzung im Naherholungsgebiet bei Groningen 
(Niederlande)
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Die RAL regelt auch die Führung des Radverkehrs in 
Knotenpunkten an Landstraßen. Gegenüber älteren Ge-
staltungsregeln verdeutlicht sie vor allem einen Anpas-
sungsbedarf bei Rechtsabbiegespuren für zügiges Ab-
biegen mit Dreiecksinseln. Sie haben sich als besonders 
gefährlich für den Radverkehr herausgestellt. Eine deut-
liche Markierung oder Nicht-Markierung der Furt soll-
te eindeutig die Vorrangsituation für den Rad- oder Kfz-
Verkehr verdeutlichen.

Gesicherte Überquerungsstellen in Form von Mittelin-
seln sind dort nötig, wo der Radverkehr z.B. an Einmün-
dungen die Fahrbahn der Hauptstraße überqueren muss. 
Am Ortseingang mit Übergang von einseitigen Zweirich-
tungsradwegen außerorts zu beidseitigen Radverkehrs-
anlagen innerorts gilt es, sowohl die Kfz-Geschwindig-
keit am Ortseingang schon auf ein verträgliches Maß zu 
dämpfen (durch Fahrbahnverschwenkung oder Kreisver-
kehr) als auch den Radverkehr eindeutig und sicher auf 
die andere Straßenseite zu führen. 

Neue Ansätze in den Niederlanden

Die Niederlande verfolgen ähnlich wie die RAL in 
Deutschland einen Ansatz selbsterklärender Straßen mit 
einer Ausstattung, die den Charakter der Straße verdeut-
licht und ein entsprechendes Geschwindigkeitsverhal-
ten suggeriert. Eindeutige, wiedererkennbare „Lesbar-
keit“ der Strecken und Knoten haben einen dauerhaften 
Sicherheitseffekt. Fahrradfreundliche Bedingungen sind 
für alle Ortsverbindungen vorgesehen.  
Drei Kategorien von Außerortsstraßen mit entsprechen-
der Funktion werden unterschieden: 

•	 schnelle Autostraßen mit reiner regionaler Ver-
bindungsfunktion (mit abgesetzten, parallelen 
Fahrradrouten), 

•	 eine örtliche Sammelstraßenkategorie mit Verbin-
dungsfunktion zwischen größeren Orten (mit Rad-
wegen),

•	 Straßen mit Erschließungsfunktion für Streusied-
lungen und zur Anbindung kleinerer Orte (oft oh-
ne separate Radwege).

In der unteren der drei Straßenklassen sind auch Rad-
verkehrsführungen ohne Radverkehrsanlagen vorge-
sehen, dafür mit deutlicherer Geschwindigkeitsdämp-
fung gegenüber der untersten Entwurfsklasse der RAL in 
Deutschland. Denn auch in den Niederlanden gibt es 
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Geschwindigkeitsdämpfend gestaltete Landstraßen in den Provin-
zen Utrecht und Friesland
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Fazit

Außerorts den Radverkehr sicher zu führen, ist zu-
nächst eine Frage gut geplanter Radwege an den 
Hauptstraßen – auch wenn es „nicht alltagstaugli-
che“ Freizeitrouten in der gleichen Relation von Ort 
zu Ort schon gibt. Zentral ist das sichere Queren der 
Fahrbahn angesichts der hohen Kfz-Geschwindigkei-
ten, z.B. am Radwegende zu Beginn einer engen Orts-
durchfahrt. Zunehmend werden Elemente der Ge-
schwindigkeitsdämpfung aus dem Innerortsbereich 
auch auf Außerortsstraßen mit geringem Kfz-Verkehr 
erprobt, vor allem in den Niederlanden mit einem ho-
hen landschaftsplanerischen Anspruch.  

•	 z.T. Zonierung der Fahrbahn durch verschieden-
artige Beläge, um die Straße schmaler erscheinen 
zu lassen als sie tatsächlich ist,

•	 eng am Fahrbahnrand stehende Baumreihen oder 
Hecken,

•	 Ausweichstellen markiert durch Schilder oder 
(besser) Baumgruppen,

•	 angerampte Plateaus zur Geschwindigkeitsdämp-
fung auf langen Geraden,

•	 kurvig gestaltete Außerortskreuzungen ohne Vor-
fahrt einer Relation,

•	 allgemeine Straßenwegweisung nur in Größe der 
Fahrradwegweiser.

   
 

viele Außerortsstraßen, bei denen Radverkehrsanlagen 
nur sehr aufwändig zu bauen wären, z.B. bedingt durch 
die Lage zwischen Wasserläufen im Marschland. Je nach 
Landschaftstyp gibt es in den „nassen Gebieten“ außer 
den aufgeschütteten Außerortsstraßen auch kein separa-
tes Wanderwege- oder Radwanderwegenetz.

Da auf Dauer für bestimmte Straßen „auf dem platten 
Land“ die Anlage von separaten Radwegen nicht zu er-
warten ist, gehen Planer v.a. in den Regionen Friesland, 
Gelderland und Brabant mit einem landschaftsbezoge-
nen Ansatz neue Wege. Mit einem teilweise experimen-
tellen Ansatz sollen die Straßennutzer auch durch Ele-
mente der Landschaft und der Kulturgeschichte in ihrem 
Geschwindigkeitsverhalten beeinflusst werden. So wer-
den schmale Brücken, hervorgehobene Zugangsplätze 
zum Wasser neben der Straße oder auch einzelne große 
Findlinge genutzt, langsames Fahren plausibler zu ma-
chen. Gleichzeitig wird alles vermieden, was geschwin-
digkeitssteigernd sein könnte (z.B. Fahrbahnmarkierun-
gen, Leitplanken und Leitbaken, übergroße Wegweiser). 
Verkehrsberuhigte Dorflagen bei einheitlich Tempo 30 
korrespondieren mit Tempo-60-Gebieten außerorts.

Das Repertoire für das friedliche Miteinander auf der 
Fahrbahn umfasst u.a.: 

•	 schmale Fahrbahnen mit ca. 4 bis 5 Meter Breite, 
•	 Bankette am Rand für die langsame Begegnung 

Pkw/Pkw,

Mehr zum Thema finden Sie in den Ausgaben
FoR I-7/2011 Bahntrassenradeln
FoR A-6/2012 Unfallrisiken beim Rad fahren

„Forschung Radverkehr“ steht Ihnen auch online 
zur Verfügung: www.nrvp.de/for
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Tempo-60-Zone außerorts, Friesland (Niederlande)

Geschwindigkeitsdämpfend ausgebaute Kanaluferstraße,  
„Stroobossertrekweg“ in Friesland (Niederlande)


